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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Palästina

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Nahen Osten,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Dezember 2009 zum 
Friedensprozess im Nahen Osten,

– unter Hinweis auf die maßgeblichen VN-Resolutionen, insbesondere die Resolutionen der 
VN-Generalversammlung 181 (1947) sowie die Resolutionen des VN-Sicherheitsrates 
242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) und 1850 (2008),

– unter Hinweis auf die Erklärung des Nahost-Quartetts vom 23. September 2011,

– unter Hinweis auf den IWF-Stabsbericht vom 18. September 2011 über die jüngsten 
Erfahrungen und Aussichten für die Wirtschaft im Westjordanland und im Gazastreifen, 
der für das Treffen des Ad-hoc-Ausschusses ausgearbeitet wurde, 

– unter Hinweis auf den Bericht „Building the Palestinian State: Sustaining Growth, 
Institutions, and Service Delivery, Economic Monitoring Report“, den die Weltbank dem 
Ad-hoc-Verbindungsausschuss am 13. April 2011 vorgelegt hat,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen in ihrer 
Resolution 181 vom 29. November 1947 beschloss, zwei Staaten auf dem früheren 
Mandatsgebiet Palästina zu schaffen;

B. in der Erwägung, dass die EU wiederholt ihre Unterstützung für eine Zwei-Staaten-
Lösung mit einem Staat Israel und einem zusammenhängenden, unabhängigen, 
demokratischen und lebensfähigen Staat Palästina bekräftigt hat, die Seite an Seite in 
Frieden und Sicherheit existieren, dass sie die Wiederaufnahme direkter 
Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern gefordert und erklärt hat, dass 
keine Änderungen der vor 1967 bestehenden Grenzen, auch hinsichtlich Jerusalems, 
anerkannt werden sollten, die nicht zwischen beiden Seiten vereinbart worden sind;

C. in der Erwägung, dass die Fortschritte des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas 
und des Premierministers Salam Fayyad in Bezug auf den Staatsaufbau von verschiedenen 
internationalen Akteuren gewürdigt wurden, darunter dem Nahost-Quartett, dem Ad-hoc-
Verbindungsausschuss, dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank;

D. in der Erwägung, dass Präsident Mahmud Abbas am 23. September 2011 beim VN-
Generalsekretär Ban Ki-moon einen Antrag auf Mitgliedschaft Palästinas in den Vereinten 
Nationen gestellt hat;
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E. in der Erwägung, dass das unveräußerliche Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung 
und auf ihren eigenen Staat außer Frage steht, ebenso wie das Existenzrecht Israels; 

1. bekräftigt seine uneingeschränkte Unterstützung einer Zwei-Staaten-Lösung auf der 
Grundlage der vor 1967 bestehenden Grenzen mit Jerusalem als Hauptstadt beider 
Staaten, also einer friedlichen und sicheren Koexistenz des Staates Israel und eines 
unabhängigen, demokratischen, zusammenhängenden und lebensfähigen Staates 
Palästina;

2. würdigt und begrüßt die Fortschritte des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas 
und des Premierministers Salam Fayyad in Bezug auf den Staatsaufbau, die von der EU 
ermutigt und von mehreren internationalen Akteuren unterstützt wurden, und vertritt auf 
dieser Grundlage die Auffassung, dass Palästina bereit für einen souveränen Staat ist;

3. unterstützt den Wunsch des palästinensischen Volkes nach Vollmitgliedschaft eines 
Staates Palästina bei den Vereinten Nationen und fordert die Mitgliedstaaten auf, dies 
ebenfalls einhellig zu unterstützen; befürwortet in diesem Zusammenhang den von 
Präsident Mahmud Abbas beim VN-Generalsekretär Ban Ki-moon am 23. September 
2011 gestellten Antrag; 

4. fordert gleichzeitig die internationale Gemeinschaft, einschließlich der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten, auf, ihr starkes Engagement für die Sicherheit des Staates Israel zu 
bekräftigen; 

5. betont erneut, dass friedliche und gewaltfreie Mittel der einzige Weg im Hinblick auf eine 
dauerhafte Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts sind; warnt vor jeglichen 
Strafmaßnahmen gegen die Palästinenser wie Kürzungen von Hilfsleistungen oder 
Steuereinkünften, die als Reaktion auf den VN-Antrag verhängt werden könnten;

6. fordert die unverzügliche Wiederaufnahme direkter und ernsthafter Friedensgespräche auf 
der Grundlage international anerkannter Parameter und eines von beiden Parteien 
vereinbarten Zeitplans, da nur eine Verhandlungslösung zwischen beiden Seiten Israelis 
und Palästinensern dauerhaften Frieden und Sicherheit bringen kann; betont erneut, dass 
alle Schritte, die die Aussichten auf eine Verhandlungslösung gefährden könnten, unter 
besonderer Berücksichtigung des Siedlungsbaus im Westjordanland und in Ost-Jerusalem, 
vermieden und keine Änderungen gegenüber den vor 1967 bestehenden Grenzen, auch in 
Bezug auf Jerusalem, akzeptiert werden sollten, als die von den Parteien vereinbarten; 
erachtet in diesem Zusammenhang die neue Initiative des Nahost-Quartetts vom 
23. September 2011 als ermutigenden Beitrag zu den Friedensbemühungen; 

7. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, einen einheitlichen Standpunkt zu vertreten 
und, auch im Rahmen des Nahost-Quartetts, eine aktivere Rolle bei den Bemühungen im 
Hinblick auf einen gerechten und dauerhaften Frieden zwischen Israelis und 
Palästinensern zu übernehmen;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Präsidenten der VN-Generalversammlung, dem Sondergesandten des Nahost-Quartetts, 
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der Knesset und der Regierung Israels, dem Präsidenten der Palästinensischen Behörde 
und dem Palästinensischen Legislativrat zu übermitteln.


